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Bischofstetten, 27.05.2026 

 
Derzeit aktuelle Bürgerbegutachtungen 
 
Nachfolgend finden Sie alle Entwürfe von Gesetzen und Verordnungen, die derzeit begutachtet werden können. Bis 
zum angegebenen Datum kann eine Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf abgegeben werden. 
 
Nach Ablauf der Begutachtungsfrist sind die Entwürfe im Internet nicht mehr sichtbar und werden auch auf dieser 
Seite nicht mehr zur Verfügung gestellt. Ein Gesetzesentwurf wird nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens in den 
Landtag eingebracht. Diese eingebrachten Entwürfe können Sie unter Landtagsvorlagen einsehen. 
 

 bis 2026-05-31 – NÖ Pflichtschulgesetz 2018, Änderung 

 bis 2026-06-10: NÖ Musikschulplan, Änderung 

 bis 2026-06-26: NÖ Bau-Übertragungsverordnung 2017 (NÖ BÜV 2017), Änderung 

 
Möglichkeiten zur Einsichtnahme: 

- jede Bezirkshauptmannschaft während der Amtsstunden 
- Homepage der NÖ Landesregierung unter: 

http://www.noe.gv.at/noe/Kontakt-Landesverwaltung/Buergerbegutachtung.html 
 
Möglichkeiten zur Abgabe einer Stellungnahme: 

- schriftlich an das Amt der NÖ Landesregierung, 
Abteilung Landesamtsdirektion/Service, Landhausplatz 1, Haus 4, 3109 St. Pölten 
• per Telefax unter der Fax-Nummer 02742/9005-13610 sowie 
• per E-Mail an post.begutachtung@noel.gv.at 

 
 
  
Angeschlagen am: 27.05.2026    Die Bürgermeisterin     
 
 
 
Abgenommen am: 26.06.2026                   Gerlinde Muhr   


